
Strafgesetzbuch (StgB) Strafbestimmungen 

 
 
 

 Art. 325bis 

Widerhandlungen 
gegen die Bestimmungen 
zum Schutz der Mieter 
von Wohn- und 
Geschäftsräumen 

Wer den Mieter unter Androhung von Nachteilen, insbesondere der 
späteren Kündigung des Mietverhältnisses, davon abhält oder 
abzuhalten versucht, Mietzinse oder sonstige Forderungen des 
Vermieters anzufechten, 
 
wer dem Mieter kündigt, weil dieser die ihm nach dem 
Obligationenrecht zustehenden Rechte wahrnimmt oder 
wahrnehmen will,  
 
wer Mietzinse oder sonstige Forderungen nach einem gescheiterten 
Einigungsversuch oder nach einem richterlichen Entscheid in 
unzulässiger Weise durchsetzt oder durchzusetzen versucht,  
 
wird auf Antrag des Mieters mit Haft oder mit Busse bestraft.  

 Art. 326bis 

Anwendung auf juristische 
Personen, Handelsgesell- 
schaften und Einzelfirmen 
... 
2. im Falle von Artikel 325bis 

1Werden die im Artikel 325bis unter Strafe gestellten Handlungen 
beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen Person, 
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder Einzelfirma oder sonst in 
Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen 
anderen begangen, so finden die Strafbestimmungen auf diejenigen 
natürlichen Personen Anwendung, die diese Handlungen begangen 
haben. 
 
2Der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, 
der von der Widerhandlung Kenntnis hat oder nachträglich Kenntnis 
erhält und, obgleich es ihm möglich wäre, es unterlässt, sie 
abzuwenden oder ihre Wirkungen aufzuheben, untersteht der 
gleichen Strafandrohung wie der Täter. 
 
3Ist der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder 
Vertretene eine juristische Person, Kollektiv- oder 
Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamtheit ohne 
Rechtspersönlichkeit, so findet Absatz 2 auf die schuldigen Organe, 
Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschafter, tatsächlich 
leitenden Personen oder Liquidatoren Anwendung. 
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